
Schlüssen des Bezirkstags und des Rates des Bezirks 
ausgeht und mit seinen spezifischen Mitteln an der 
Verwirklichung der Beschlüsse mitarbeitet.

Ein weiterer Schritt zur Lösung dieser Aufgabe war 
der Beschluß, das Gesetz über die Vervollkommnung 
und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparates in 
der DDR in Verbindung mit dem Gesetz über die ört
lichen Organe der Staatsmacht in den nächsten Dienst
besprechungen zu behandeln, die Arbeitspläne künftig 
nach den sich aus den Beschlüssen der örtlichen Organe 
ergebenden Schwerpunkten aufzustellen undi in der 
Ständigen Kommission Innere Angelegenheiten, Volks
polizei und Justiz unter Zugrundelegung der auf dem 
33. Plenum des Zentralkomitees der SED gegebenen 
Hinweise aktiv mitzuaflbeiten.

Warum hat das Bezirksgericht erst jetzt die notwen
dige Klarheit über die Bedeutung der genannten Ge
setze für die gerichtliche Tätigkeit erlangt? Warum 
beginnt es erst jetzt, seine Arbeitsweise im Sinne die
ser Gesetze zu verändern? Die Ursache hierfür liegt 
darin, daß das Bezirksgericht § 8 des Gesetzes über die 
örtlichen Organe isoliert und insbesondere nicht im 
Zusammenhang mit dem in der Präambel des Gesetzes 
ausgesprochenen Grundsatz betrachtet hat, daß „die 
Volksvertretungen in der DDR und die Organe des 
Staatsapparates als beschließende und durchführende 
Organe das einheitliche System der Arbeiter-und- 
Bauem-Macht bilden“ und die Volksvertretungen als 
die Obersten Organe der Staatsmacht in ihrem Zu
ständigkeitsbereich den gesamten politischen, wirt
schaftlichen und1 kulturellen Aufbau anleiten.

Die in der „Neuen Justiz“ zu diesem Fragenkomplex 
veröffentlichten Artikel und sonstigen Hinweise hatten 
nach unseren* Feststellungen in Potsdam nicht die er
forderliche Durchschlagskraft, weil ihre Umsetzung in 
die Praxis mehr oder weniger dem Selbstlauf über
lassen blieb. Es ist nicht an Ort und Stelle geprüft 
worden, ob die Artikel in ihrem grundsätzlichen Inhalt 
verstanden worden sind und auch Eingang in die Ar
beit der Gerichte gefunden haben. Sonst hätte es nicht 
unbemerkt bleiben können, daß die Richter des Be
zirksgerichts z. B. den im Gesetz über die örtlichen 
Organe enthaltenen Leitsatz, daß „in der DDR der 
Wille des Volkes durch die in allgemeiner, gleicher, 
unmittelbarer und geheimer Wahl gewählten Volks
vertretungen und deren Organe verwirklicht wird“, 
und die von Walter Ulbricht auf dem 33. Plenum dazu 
gegebene Erläuterung, daß „die Volksvertretungen, und 
damit das Volk, die Grundsätze der Rechtsprechung 
bestimmen“4, bis vor kurzem noch ausschließlich im 
Sinne der Bindung der Richter an die von der Volks
kammer beschlossenen Gesetze verstanden haben, das 
Kernproblem des demokratischen Zentralismus von 
ihnen also überhaupt nicht erfaßt wurde.

Wir glauben deshalb, aus unseren Erfahrungen in 
Potsdam die Schlußfolgerung ziehen zu können, daß 
die theoretische Behandlung solcher grundlegender 
Fragen in den Fachzeitschriften allein nicht genügt; es 
ist vielmehr erforderlich, die theoretischen Darlegungen 
mit der praktischen Hilfe für die Gerichte in Form von 
Instruktionen und Seminaren zu verbinden.

Die beim Bezirksgericht Potsdam festgestellten Män
gel, wie ungenügende Verbindung mit dem sozialisti
schen Leben im Bezirk, fehlende politische Aufgaben
stellung durch das Leitungskollektiv des Bezirksgerichts 
und die daraus resultierende ressortmäßige Arbeit der 
Senate, haben zu erheblichen Fehlern in der Recht
sprechung geführt.

Schon die oben erwähnte und auch von Streit be
handelte Entscheidung in der Strafsache gegen L. ließ 
erkennen, daß die Richter des Bezirksgerichts sich über 
die Rolle des Rechts bei der Durchsetzung der politi
schen Macht der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten 
nicht klar waren. Mit ihr wurde das Urteil des Kreis
gerichts Königs Wüsterhausen, das die Angeklagten zu
treffend wegen Untreue zum Nachteil des genossen
schaftlichen Eigentums zu zwei Jahren bzw. zehn 
Monaten Gefängnis verurteilt hatte, auf die Berufung 
der Angeklagten aufgehoben, und es wurden Weisun
gen erteilt, die eine absolute Desorientierung des
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Kreisgerichts bedeuteten. Folgender Sachverhalt lag 
zugrunde:

Die Angeklagten (Vorsitzender und Buchhalter einer 
LPG) haben der LPG einen Schaden von mehreren 
tausend DM dadurch zugefügt, daß der ehemalige 
LPG-Vorsitzende einen der LPG gewährten Kredit zum 
Bau eines Stalles nach eigenem Gutdünken zum Teil 
für private Zwecke verwandte, sich auf Kosten der 
LPG sein Haus ausbauen ließ und andere Manipulatio
nen mit Vieh durchführte. Zur Tarnung seiner ver
brecherischen Handlungen führte er unter Ausnutzung 
seiner Funktion ungesetzliche Beschlüsse der Vollver
sammlung herbei.

Obwohl der Akteninhalt eindeutig die ganze poli
tische Tragweite dieser Handlungen für die sozialisti
sche Umgestaltung des Dorfes zeigte und eine klare 
politische Entscheidung ermöglichte, traf der Senat 
eine Entscheidung, die nahezu zur Auflösung der LPG 
führte. Er erteilte nämlich dem Kreisgericht folgende 
Weisungen:

a) festzustellen, ob der der LPG gewährte Kredit 
zweckgebunden gewesen sei. Wenn dies nicht der Fall 
sei, dann läge keine strafbare Handlung vor;

b) festzustellen, ob den strafbaren Handlungen der 
Angeklagten Beschlüsse der Vollversammlung zu
grunde gelegen haben. Wenn dies der Fall sei, dann 
könnten die Angeklagten nicht bestraft werden.

Wie nach dem Inhalt dieser Weisungen nicht anders 
zu erwarten war, hat das Kreisgericht die Angeklagten 
freigesprochen. Durch diese Entscheidung wurde der 
Klassenfeind im Dorf objektiv ermuntert.

Besonders augenfällig traten die Unklarheiten der 
Richter des Bezirksgerichts über die Rolle des Rechts 
bei der Durchsetzung der politischen Macht der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten in Erscheinung, 
als es um die richtige Anwendung der neuen Straf
arten ging.

So wurde der Angeklagte Z., ein alter Faschist, der 
in der übelsten Weise fortschrittliche Arbeiter im Be
trieb provoziert und eine bösartige Hetze gegen die 
Sowjetunion betrieben hatte, mit der Begründung be
dingt verurteilt, daß er ein sehr sensibler und emp
findlicher Mensch sei. Obwohl in diesem Verfahren 
Arbeiter als Zeugen auftraten, wurden ihre Aussagen 
über die politische Situation im Betrieb und über den 
Klassenkampf, wie er sich dort täglich abspielt, nicht 
beachtet. Ein solches, die Aussagen fortschrittlicher 
Arbeiter mißachtendes Urteil kann das Vertrauen der 
Werktätigen zu den Organen der Justiz nicht stärken.

In der Strafsache gegen S. hat der Rechtsmittelsenat 
die im Ergebnis richtige Entscheidung des Kreis
gerichts Potsdam-Land abgeändert und auf eine be
dingte Verurteilung erkannt, weil der Angeklagte in 
finanztechnischer Hinsicht nicht vorgebildet gewesen 
sei. Der Angeklagte, der kleinbürgerlichen Verhältnis
sen entstammt und zuletzt als Aufnahmeleiter-Assistent 
tätig war, hatte vom DEFA-Studio den Auftrag er
halten, in Halle einen populärwissenschaftlichen Film 
zu drehen. Zur Bezahlung der Übemachtungs- und 
Verpflegungsgelder seiner Arbeitsgruppe waren ihm 
11000 DM übergeben worden. Als die Dreharbeiten 
beendet waren, stellte sich heraus, daß der Angeklagte 
von den ihm anvertrauten Geldern 812 DM für sich 
verbraucht hatte. Dieser Sachverhalt läßt keinen Zwei
fel darüber zu, daß der Angeklagte die Unterschlagung 
begangen hat, weil es ihm an dem erforderlichen Ver
antwortungsbewußtsein gefehlt hat. Es dürfte auch dem 
Senat bekannt sein, daß zum Bezahlen von Ver- 
pflegungs- und Übernachtungsgeldern keine finanztech
nische Vorbildung benötigt wird. Die vom Senat ge
gebene Begründung entspricht weder den Erforder
nissen des § 1 StEG, noch kann von ihr eine erziehe
rische Wirkung ausgehen. In ihr wird das strafbare 
Verhalten des Angeklagten bagatellisiert. Sie ist dem
zufolge auch nicht geeignet, die Kreisgerichte auf eine 
richtige Anwendung der neuen Strafarten zu orien
tieren.

Auf der gleichen Linie liegt die vom Rechtsmittel
senat in der Strafsache gegen Wu. getroffene Entschei
dung. Der Angeklagte, der im Betrieb seines Vaters 
arbeitet und gesellschaftlich nicht organisiert ist, 
hatte in stark angetrunkenem Zustand eine Fahrt mit
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